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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Vorschriften für die Ausübung der Rechte der Union bei der 
Durchführung und Durchsetzung des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland andererseits
(COM(2022)0089 – C9-0059(2022) – 2022/0068(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0089),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43, 91, 100, 173, 182, 188, 189 und 207 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus sowie des 
Fischereiausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A9-0248/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der Kommission 
und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Union und das Vereinigte 
Königreich können weitere bilaterale 
Abkommen miteinander schließen, die als 
Zusatzabkommen zum Handels- und 
Kooperationsabkommen gelten; solche 
Zusatzabkommen sind ein integraler 
Bestandteil der durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen geregelten 
bilateralen Gesamtbeziehungen und Teil 
des Gesamtrahmens.

(4) Die Union und das Vereinigte 
Königreich können weitere bilaterale 
Abkommen miteinander schließen, die als 
Zusatzabkommen zum Handels- und 
Kooperationsabkommen gelten; solche 
Zusatzabkommen sind ein integraler 
Bestandteil der durch das Handels- und 
Kooperationsabkommen geregelten 
bilateralen Gesamtbeziehungen und Teil 
des Gesamtrahmens. Gemäß Artikel 774 
des Handels- und 
Kooperationsabkommens gilt dieses 
Abkommen nicht für Gibraltar und hat in 
diesem Gebiet keine Wirkung. Die 
künftigen Beziehungen zwischen der EU 
und Gibraltar werden durch ein 
gesondertes Abkommen geregelt. Im 
Einklang mit der Erklärung des 
Europäischen Rates vom 25. November 
2018 erfordert dieses Abkommen die 
vorherige Zustimmung des Königreichs 
Spanien.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Sollte es sich als notwendig 
erweisen, ihre Rechte bei der 
Durchführung und Durchsetzung des 
Austrittsabkommens und des Handels- und 
Kooperationsabkommens auszuüben, so 
sollte die Union in der Lage sein, von den 
ihr zur Verfügung stehenden Instrumenten 
in geeigneter Weise zeitnah, angemessen, 
wirksam und flexibel unter umfassender 

(5) Sollte es sich als notwendig 
erweisen, ihre Rechte bei der 
Durchführung und Durchsetzung des 
Austrittsabkommens, einschließlich des 
Protokolls zu Irland/Nordirland, und des 
Handels- und Kooperationsabkommens 
auszuüben, so sollte die Union in der Lage 
sein, von den ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumenten in geeigneter Weise zeitnah, 
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Beteiligung der Mitgliedstaaten Gebrauch 
zu machen. Die Union sollte auch 
geeignete Maßnahmen treffen können, 
wenn ein wirksamer Rückgriff auf die 
verbindliche Streitbeilegung nach den 
genannten Abkommen nicht möglich ist, 
weil das Vereinigte Königreich nicht bei 
der Ermöglichung eines solchen Rückgriffs 
kooperiert. Daher müssen Vorschriften und 
Verfahren für die Einführung dieser 
Maßnahmen festgelegt werden.

angemessen, wirksam und flexibel unter 
umfassender Beteiligung der 
Mitgliedstaaten Gebrauch zu machen, 
wobei das Europäische Parlament 
unverzüglich und umfassend zu 
informieren ist. Die Union sollte auch 
geeignete Maßnahmen treffen können, 
wenn ein wirksamer Rückgriff auf die 
verbindliche Streitbeilegung nach den 
genannten Abkommen nicht möglich ist, 
weil das Vereinigte Königreich nicht bei 
der Ermöglichung eines solchen Rückgriffs 
kooperiert. Daher müssen Vorschriften und 
Verfahren für die Einführung dieser 
Maßnahmen festgelegt werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Um den politischen 
Kontrollbefugnissen des Europäischen 
Parlaments gemäß Artikel 14 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union und 
Artikel 218 Absatz 10 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Geltung zu verschaffen, sollte das 
Europäische Parlament ebenso wie der 
Rat umfassend und zeitnah über alle 
möglicherweise auftretenden 
Schwierigkeiten, insbesondere etwaige 
Verstöße gegen die Abkommen und 
andere Situationen, die zu Maßnahmen 
gemäß dieser Verordnung führen 
könnten, sowie über die Absicht der 
Kommission, Durchsetzungsmaßnahmen 
im Rahmen der Abkommen zu ergreifen, 
und über die Folgemaßnahmen zu allen 
ergriffenen Maßnahmen unterrichtet 
werden, um einen sinnvollen 
Meinungsaustausch zu ermöglichen, 
auch für den Fall, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht. Das 
Europäische Parlament sollte die 
Möglichkeit haben, der Kommission 
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seinen Standpunkt mitzuteilen, den die 
Kommission berücksichtigen sollte, bevor 
sie Durchsetzungsmaßnahmen erlässt.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Unbeschadet der in dieser 
Verordnung festgelegten Befugnisse der 
Kommission sollten das Europäische 
Parlament und der Rat ihr Kontrollrecht 
gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 ausüben können.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Um sicherzustellen, dass diese 
Verordnung weiterhin ihren Zweck erfüllt, 
sollte die Kommission innerhalb von fünf 
Jahren nach ihrem Inkrafttreten eine 
Überprüfung ihres Anwendungsbereichs 
und ihrer Durchführung vornehmen und 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen über ihre Erkenntnisse Bericht 
erstatten.

(7) Um sicherzustellen, dass diese 
Verordnung weiterhin ihren Zweck erfüllt, 
sollte die Kommission innerhalb von drei 
Jahren nach ihrem Inkrafttreten eine 
Überprüfung ihres Anwendungsbereichs 
und ihrer Durchführung vornehmen und 
dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen über ihre Erkenntnisse Bericht 
erstatten und gegebenenfalls 
entsprechende Legislativvorschläge 
beifügen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich Vorschriften und Verfahren für die 
Ausübung der Rechte der Union nach dem 
Austrittsabkommen und dem Handels- und 
Kooperationsabkommen festzulegen und 
der Kommission die Befugnis zu 
übertragen, die notwendigen Maßnahmen 
und gegebenenfalls auch Beschränkungen 
von Handel, Investitionen oder anderen 
Tätigkeiten im Anwendungsbereich des 
letztgenannten Abkommens zu erlassen, 
von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen seines Umfangs und seiner 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Da 
zudem nur die Union Vertragspartei des 
Handels- und Kooperationsabkommens 
und des Austrittsabkommens ist, können 
Maßnahmen auf völkerrechtlicher Ebene 
hinsichtlich dieser Abkommen nur von 
der Union getroffen werden. Entsprechend 
dem in demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus —

(9) Da nur die Union Vertragspartei 
des Handels- und 
Kooperationsabkommens und des 
Austrittsabkommens ist, können 
Maßnahmen auf völkerrechtlicher Ebene 
hinsichtlich dieser Abkommen nur von 
der Union getroffen werden, sofern sie in 
die ausschließliche Zuständigkeit der 
Union fallen, und da somit das Ziel dieser 
Verordnung, nämlich Vorschriften und 
Verfahren für die Ausübung der Rechte der 
Union nach dem Austrittsabkommen und 
dem Handels- und Kooperationsabkommen 
festzulegen und der Kommission die 
Befugnis zu übertragen, die notwendigen 
Maßnahmen und gegebenenfalls auch 
Beschränkungen von Handel, Investitionen 
oder anderen Tätigkeiten im 
Anwendungsbereich des letztgenannten 
Abkommens zu erlassen, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern 
vielmehr wegen seines Umfangs und seiner 
Wirkungen wirksamer auf Unionsebene zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus —

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Aussetzung der einschlägigen 
Präferenzregelung für die betreffende(n) 
Ware(n) nach Artikel 34 des Handels- und 

a) vorübergehende Aussetzung der 
einschlägigen Präferenzregelung für die 
betreffende(n) Ware(n) nach Artikel 34 des 
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Kooperationsabkommens; Handels- und Kooperationsabkommens;

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die nach Absatz 1 zu erlassenden 
Maßnahmen werden unter 
Berücksichtigung der verfügbaren 
Informationen und des allgemeinen 
Interesses der Union auf der Grundlage der 
folgenden Kriterien festgelegt:

(2) Die nach Absatz 1 zu erlassenden 
Maßnahmen werden unter 
Berücksichtigung der verfügbaren 
Informationen und des allgemeinen 
Interesses der Union auf der Grundlage 
ihrer Verhältnismäßigkeit in Bezug auf 
die verfolgten Ziele und ihrer 
Wirksamkeit in dem Sinne, dass sie das 
Vereinigte Königreich zur Einhaltung der 
in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Abkommen veranlassen, festgelegt und 
tragen folgenden Kriterien sowie etwaigen 
spezifischen Kriterien, die in den 
Abkommen gemäß Artikel 1 Absatz 1 im 
Zusammenhang mit den in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Maßnahmen 
festgelegt werden können, Rechnung:

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Wirksamkeit der Maßnahmen in 
dem Sinne, dass sie das Vereinigte 
Königreich zur Einhaltung der in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten Abkommen 
veranlassen;

entfällt

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Potenzial der Maßnahmen zur 
Entlastung der Wirtschaftsbeteiligten in der 
Union, die von den Maßnahmen des 
Vereinigten Königreichs betroffen sind;

b) Potenzial der Maßnahmen zur 
Entlastung der Wirtschaftsbeteiligten und 
aller Interessenträger in der Union, die 
von den Maßnahmen des Vereinigten 
Königreichs betroffen sind;

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) besondere Kriterien, die 
gegebenenfalls in den in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Abkommen im 
Zusammenhang mit den in Artikel 1 
Absatz 2 genannten Maßnahmen 
festgelegt sind.

entfällt

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Kommission unterrichtet das 
Europäische Parlament und den Rat 
gleichzeitig und zeitnah umfassend über 
alle möglicherweise auftretenden 
Schwierigkeiten, insbesondere über 
mögliche Verstöße gegen die Abkommen 
und andere Situationen, die zu 
Maßnahmen nach dieser Verordnung 
führen könnten, sowie über ihre Absicht, 
Maßnahmen nach Absatz 1 zu erlassen, 
sowie über die Folgemaßnahmen zu allen 
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um 
einen sinnvollen Meinungsaustausch zu 
ermöglichen. Das Europäische Parlament 
kann der Kommission seinen Standpunkt 
mitteilen, den die Kommission 
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berücksichtigt, bevor sie 
Durchsetzungsmaßnahmen erlässt. Folgt 
die Kommission dem Standpunkt des 
Europäischen Parlaments nicht, so 
erläutert sie schriftlich die Gründe dafür.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Haben ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten besondere Bedenken, so 
können dieser bzw. diese Mitgliedstaaten 
die Kommission ersuchen, in Artikel 1 
Absatz 2 genannte Maßnahmen zu 
erlassen. Kommt die Kommission einem 
solchen Ersuchen nicht nach, so 
unterrichtet sie den Rat zeitnah über ihre 
Gründe dafür.

(4) Bestehen besondere Bedenken, 
kann ein Mitgliedstaat oder das 
Europäische Parlament die Kommission 
ersuchen, die in Artikel 1 Absatz 2 
genannten Maßnahmen zu erlassen, oder 
das Europäische Parlament kann die 
Kommission ersuchen, diese Bedenken zu 
überprüfen und zu bewerten, ob solche 
Maßnahmen erlassen werden müssen. 
Kommt die Kommission einem solchen 
Ersuchen nicht nach, so unterrichtet sie das 
Europäische Parlament und den Rat 
zeitnah über ihre Gründe dafür.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Dauern die in Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe c dieser Verordnung genannten 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts aufgrund anhaltender 
erheblicher Unterschiede länger als ein 
Jahr an, so können ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten die Kommission ersuchen, 
die Überprüfungsklausel in Artikel 411 des 
Handels- und Kooperationsabkommens zu 
aktivieren. Die Kommission prüft dieses 
Ersuchen zeitnah und zieht in Erwägung, 
im Einklang mit den Bestimmungen des 

(5) Dauern die in Artikel 1 Absatz 2 
Buchstabe c dieser Verordnung genannten 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts aufgrund anhaltender 
erheblicher Unterschiede länger als ein 
Jahr an, so können ein oder mehrere 
Mitgliedstaaten die Kommission ersuchen, 
die Überprüfungsklausel in Artikel 411 des 
Handels- und Kooperationsabkommens zu 
aktivieren, oder das Europäische 
Parlament kann seine Bedenken zum 
Ausdruck bringen und die Kommission 
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Handels- und Kooperationsabkommens 
gegebenenfalls den Partnerschaftsrat mit 
dieser Angelegenheit zu befassen. Kommt 
die Kommission einem solchen Ersuchen 
nicht nach, so unterrichtet sie den Rat 
zeitnah über ihre Gründe dafür.

ersuchen, seine Bedenken zu überprüfen 
und zu bewerten, ob die 
Überprüfungsklausel aktiviert werden 
muss. Die Kommission prüft dieses 
Ersuchen zeitnah und zieht in Erwägung, 
im Einklang mit den Bestimmungen des 
Handels- und Kooperationsabkommens 
gegebenenfalls den Partnerschaftsrat mit 
dieser Angelegenheit zu befassen. Kommt 
die Kommission einem solchen Ersuchen 
nicht nach, so unterrichtet sie den Rat und 
das Europäische Parlament zeitnah über 
ihre Gründe dafür.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission wird vom 
Ausschuss „Vereinigtes Königreich“ 
unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011.

(1) Die Kommission wird vom 
Ausschuss „Vereinigtes Königreich“ 
unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 
Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. Gemäß den Bestimmungen 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
werden das Europäische Parlament und 
der Rat regelmäßig und unverzüglich 
über die Tätigkeiten des Ausschusses 
unterrichtet.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Das Europäische Parlament und 
der Rat können ihr Kontrollrecht gemäß 
Artikel 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 jederzeit ausüben.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Wenn die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
ihre Jahresberichte über die Umsetzung 
und Anwendung des Handels- und 
Kooperationsabkommens und des 
Austrittsabkommens vorlegt, fügt sie 
diesen Berichten auch einen Überblick 
über die eingegangenen Beschwerden im 
Zusammenhang mit dem Handels- und 
Kooperationsabkommen und die 
entsprechenden Folgemaßnahmen sowie 
über die gemäß Artikel 2 erlassenen 
Maßnahmen bei.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Das Europäische Parlament kann 
die Kommission binnen zwei Monaten, 
nachdem sie ihren Bericht vorgelegt hat, 
zu einer Sitzung seines zuständigen 
Ausschusses einladen, um Fragen zur 
Durchführung dieser Verordnung zu 
erörtern und zu klären.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte das Datum fünf Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] 

Bis zum [Amt für Veröffentlichungen: 
Bitte das Datum drei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen] 
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legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen einen Bericht über 
die Anwendung dieser Verordnung vor.

legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen einen Bericht über 
die Anwendung dieser Verordnung vor 
und fügt gegebenenfalls entsprechende 
Legislativvorschläge bei.
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BEGRÜNDUNG

Kommissionsvorschlag

Mit dem zu prüfenden Vorschlag der Kommission (COM(2022)0089) soll die Kommission 
ermächtigt werden, gegebenenfalls im Wege von Durchführungsrechtsakten eine Reihe von 
Maßnahmen zu erlassen, zu ändern, auszusetzen oder aufzuheben, die sowohl im 
Austrittsabkommen1 als auch im Handels- und Kooperationsabkommen2 zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich vorgesehen sind.

Zu den Maßnahmen, die Gegenstand des Vorschlags sind, gehören unter anderem 
Maßnahmen, die die andere Vertragspartei veranlassen sollen, einer Entscheidung eines 
Schiedsgerichts oder Panels nachzukommen, Ausgleichsmaßnahmen, Abhilfemaßnahmen, 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts, Gegenmaßnahmen, 
Schutzmaßnahmen oder die Aussetzung von Verpflichtungen aus dem Handels- und 
Kooperationsabkommen oder etwaigen Zusatzabkommen im Falle der Verletzung bestimmter 
Bestimmungen dieser Abkommen oder der Nichterfüllung bestimmter Bedingungen. Diese 
Maßnahmen sollen vorübergehend angewandt werden, bis die Abkommen in vollem Umfang 
eingehalten werden.

Solche Maßnahmen werden gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren3, auf der Grundlage des in Artikel 5 der genannten 
Verordnung vorgesehenen Prüfverfahrens erlassen.

Im Vorschlag der Kommission sind ferner die Kriterien für den Erlass der einschlägigen 
Durchführungsrechtsakte aufgeführt, einschließlich – und zusätzlich zu den spezifischen 
Kriterien, die im Austrittsabkommen oder im Handels- und Kooperationsabkommen festgelegt 
werden können – der Wirksamkeit der Maßnahmen, mit denen das Vereinigte Königreich zur 
Einhaltung der Abkommen veranlasst wird, und der Verfügbarkeit alternativer Bezugsquellen 
für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen, um negative Auswirkungen auf 
nachgelagerte Wirtschaftszweige, öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen oder 
Endverbraucher in der Union zu vermeiden oder zu minimieren.

1 Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7). Das Abkommen wurde auf der 
Grundlage des Beschlusses (EU) 2020/135 des Rates (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 1) geschlossen und trat am 
1. Februar 2020 in Kraft. 
2 Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits (ABl. 
L 149 vom 30.4.2021, S. 10). Das Abkommen wurde auf der Grundlage des Beschlusses (EU) 2021/689 des Rates 
vom 29. April 2021 über den Abschluss – im Namen der Union – des Abkommens über Handel und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen (ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 2) 
geschlossen. Das Abkommen wurde ab dem 1. Januar 2021 vorläufig angewendet und trat am 1. Mai 2021 in 
Kraft. 
3 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13.
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Standpunkt der Berichterstatter

Angemessenheit und Rechtzeitigkeit des Vorschlags 

Der Vorschlag der Kommission wurde in Bezug auf die im Handels- und 
Kooperationsabkommen vorgesehenen Maßnahmen, die sich aus Artikel 3 Absatz 1 des 
Beschlusses (EU) 2021/689 des Rates4 vom 29. April 2021 ergeben, erwartet. Die 
Ausweitung desselben Verfahrens auf alle Durchsetzungsmaßnahmen, auch im Rahmen des 
Austrittsabkommens, wäre zu begrüßen, da damit ein einheitliches Verfahren für alle 
Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich insgesamt gewährleistet wird. Darüber hinaus ist der Rückgriff 
auf Durchführungsrechtsakte im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 in diesem 
Zusammenhang angemessen und wird eine angemessene Beteiligung der Mitgliedstaaten 
sowie des Europäischen Parlaments und des Rates gewährleisten, wodurch Sicherheit und 
Transparenz geschaffen werden.

Der Vorschlag der Kommission kommt zum jetzigen Zeitpunkt und im Anschluss an die 
Entwicklungen in den Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich seit 
dem Inkrafttreten der Abkommen, insbesondere im Zusammenhang mit den Gesprächen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die Umsetzung des Protokolls über 
Irland/Nordirland, ebenfalls zur rechten Zeit.

Die Einhaltung der von den Parteien ausgehandelten, unterzeichneten und ratifizierten 
Abkommen ist von entscheidender Bedeutung, um die uneingeschränkte Einhaltung 
rechtsverbindlicher internationaler Verpflichtungen zu gewährleisten und nicht nur das 
gegenseitige Vertrauen zwischen den Parteien, sondern auch die Sicherheit für die Bürger und 
Unternehmen sowohl der EU als auch des Vereinigten Königreichs zu wahren.

Die Überwachungsaufgaben des Europäischen Parlaments

Wie das Parlament stets betont hat, muss sichergestellt werden, dass das Parlament die 
Umsetzung des Abkommens mit dem Vereinigten Königreich überwachen und demokratisch 
kontrollieren kann. Das Parlament sollte in der Lage sein, seine Rolle bei der Überwachung 
und Umsetzung der Abkommen in vollem Umfang wahrzunehmen, die Teil einer besonderen 
und einzigartigen Beziehung zwischen der EU und einem Nachbarland sind, das früher ein 
Mitgliedstaat war.

Im Zusammenhang mit dem betreffenden Vorschlag der Kommission sollte das Parlament 
stets zeitnah und angemessen, gleichberechtigt mit dem Rat, über die Instrumente informiert 
werden, die zur Bekämpfung von Verstößen gegen das Austrittsabkommen und das Handels- 

4 Beschluss (EU) 2021/689 des Rates vom 29. April 2021 über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und 
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen (ABl. L 149 
vom 30.4.2021, S. 2).
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und Kooperationsabkommen zur Verfügung stehen, über die Situationen, die zu den in diesen 
Abkommen vorgesehenen Durchsetzungsmaßnahmen führen können, über die Absicht, 
Durchsetzungsmaßnahmen im Rahmen des Austrittsabkommens oder des Handels- und 
Kooperationsabkommens zu ergreifen, und über die Folgemaßnahmen zu allen ergriffenen 
Maßnahmen, um einen sinnvollen Meinungsaustausch zu ermöglichen. 

Die Kommission sollte den vom Parlament geäußerten Standpunkten umfassend Rechnung 
tragen.
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27.9.2022

SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BINNENMARKT UND 
VERBRAUCHERSCHUTZ

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd LANGE
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Herrn
Antonio TAJANI
Vorsitzender
Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zu den Rechten der Union bei der Durchführung und 
Durchsetzung des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU und des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU 
und dem Vereinigten Königreich (2022/0068(COD))

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Einklang mit der am 3. Juni 2022 erzielten Einigung (gemeinsames Schreiben D306125) 
über die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen unseren Ausschüssen bei dem 
Legislativvorschlag für eine Verordnung zur Festlegung von Vorschriften für die Ausübung der 
Rechte der Union bei der Durchführung und Durchsetzung des Austrittsabkommens und des 
Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
(COM(2022)0089) hat der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) den 
Vorschlag geprüft und seine Stellungnahme in Form eines Schreibens mit den nachstehenden 
Änderungen und Erwägungen in seiner Sitzung vom 12. September 2022 angenommen.

IMCO 1

Erwägung 7

(7) Um sicherzustellen, dass diese Verordnung weiterhin ihren Zweck erfüllt, sollte die 
Kommission innerhalb von fünf Jahren nach ihrem Inkrafttreten oder zwei Jahren nach 
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der Annahme des ersten Durchführungsrechtsakts im Rahmen dieser Verordnung, 
wenn dies früher ist, eine Überprüfung ihres Anwendungsbereichs und ihrer 
Durchführung vornehmen und dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen über ihre 
Erkenntnisse Bericht erstatten.

IMCO 2

Erwägung 8

(8) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 
und insbesondere zur Gewährleistung der zeitnahen, wirksamen und flexiblen Ausübung 
der entsprechenden Rechte der Union nach dem Austrittsabkommen und dem Handels- 
und Kooperationsabkommen sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden, um die oben genannten Maßnahmen und gegebenenfalls Maßnahmen 
zur Beschränkung des Handels oder anderer Tätigkeiten erlassen zu können. Diese 
Befugnisse sollten sich auch auf die Änderung, Aussetzung und Aufhebung der 
erlassenen Maßnahmen erstrecken. Sie sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates24 ausgeübt werden. Da die 
vorgesehenen Maßnahmen den Erlass von Rechtsakten von allgemeiner Tragweite 
bewirken und sich die meisten der vorgesehenen Maßnahmen auf die in Artikel 2 
Absatz 2 Buchstabe b der genannten Verordnung aufgeführten Bereiche beziehen, sollte 
für den Erlass dieser Maßnahmen das Prüfverfahren angewendet werden. Die 
Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies in 
hinreichend begründeten Fällen aus Gründen äußerster Dringlichkeit für einen 
angemessenen Schutz der Interessen der Union erforderlich ist.

IMCO 3

Artikel 2 – Absatz 3a (neu)

(3a) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat unverzüglich 
und umfassend über alle Situationen, die zum Erlass der in Artikel 1 Absatz 2 dieser 
Verordnung genannten Maßnahmen führen könnten.

IMCO 4

Artikel 2 – Absatz 3b (neu)

(3b) Nach Eingang einer Beschwerde prüft die Kommission alle Beschwerden und kann 
Untersuchungen einleiten, um die in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung genannten 
Maßnahmen zu ergreifen. Beschwerden können von jeder natürlichen oder 
juristischen Person, jeder Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die im Namen der 
Industrie der Union handelt, oder von Gewerkschaften eingereicht werden. Eine 
Beschwerde muss Belege für das Vorliegen der Bedingungen enthalten, die 
erforderlich sind, damit die Union die in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung 
genannten Maßnahmen erlassen kann. Stellt sich heraus, dass genügend Beweise 
vorliegen, um den Erlass der in Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung genannten 
Maßnahmen zu rechtfertigen, so tut die Kommission dies innerhalb von 45 Tagen nach 
Einreichung der Beschwerde. Beschließt die Kommission, keine Maßnahme nach 
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Artikel 1 Absatz 2 dieser Verordnung zu erlassen, so teilt sie dem Beschwerdeführer 
ihre Gründe schriftlich mit. Unbeschadet des Absatzes 3a (neu) unterrichtet die 
Kommission das Europäische Parlament und den Rat in ihrem Jahresbericht über die 
Durchführung und Anwendung des Handels- und Kooperationsabkommens über die 
eingegangenen Beschwerden und die dazu ergriffenen Folgemaßnahmen.

IMCO 5

Artikel 2 – Absatz 4

(4) Haben das Parlament oder ein oder mehrere Mitgliedstaaten besondere Bedenken, so 
können das Parlament bzw. dieser bzw. diese Mitgliedstaaten die Kommission ersuchen, 
in Artikel 1 Absatz 2 genannte Maßnahmen zu erlassen. Kommt die Kommission einem 
solchen Ersuchen nicht nach, so unterrichtet sie das Europäische Parlament und den Rat 
zeitnah über ihre Gründe dafür.

IMCO 6

Artikel 2 – Absatz 7

(7) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommission gemäß 
dem in Artikel 3 Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte. 
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament unverzüglich über den 
Beschluss und dessen Begründung.

IMCO 7

Artikel 5

Spätestens zwei Jahre nach Erlass des ersten Durchführungsrechtsakts gemäß dieser 
Verordnung oder, wenn kein Durchführungsrechtsakt gemäß dieser Verordnung erlassen 
wurde, fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung und danach alle fünf Jahre legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen Bericht über die Anwendung dieser 
Verordnung vor, dem sie gegebenenfalls entsprechende Legislativvorschläge beifügt.

Zusätzlich zu den oben genannten Änderungsanträgen möchte ich im Namen des Ausschusses 
Folgendes betonen:

Der Binnenmarkt ist eine der wichtigsten Errungenschaften der Union und hat die 
wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft gefördert und ein Umfeld geschaffen, in dem die 
Wirtschaftsakteure gedeihen können und die Bürger bessere Beschäftigungsperspektiven und 
einen stärkeren Verbraucherschutz haben. Die Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich sollte darauf ausgerichtet sein, Chancen zu schaffen, die für beide 
Seiten von Nutzen sind, für Rechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucherschutz sorgen 
und keinesfalls Rückschritte in Bezug auf die Integrität und das Funktionieren des 
Binnenmarkts und der Zollunion zulassen.

Das Protokoll zu Irland und Nordirland ist ein integraler Bestandteil des Austrittsabkommens 
und ermöglicht es Unternehmen aus Nordirland, Teil des Binnenmarkts des Vereinigten 
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Königreichs zu bleiben und gleichzeitig uneingeschränkten Zugang zum Binnenmarkt der 
Europäischen Union für Waren zu haben. Diese einzigartige Situation schafft beispiellose 
Chancen für Bürger und Unternehmen in Nordirland und stellt dadurch, dass eine harte Grenze 
auf der irischen Insel verhindert wird, eine wichtige Schutzmaßnahme für das 
Karfreitagsabkommen dar.

Darüber hinaus ist eine verstärkte Beteiligung von Unternehmen mit Sitz in Nordirland am 
Handel mit dem übrigen EU-Binnenmarkt zu beobachten. Diese Entwicklung ist eine Folge der 
fruchtbaren Nutzung der Chancen, die die Einbeziehung Nordirlands in den EU-Binnenmarkt 
für Waren bietet. Daher muss das Nordirland-Protokoll vollständig umgesetzt werden, um den 
kontinuierlichen Zugang zum Binnenmarkt sicherzustellen.

Das Vereinigte Königreich muss den internationalen Verpflichtungen, die es im Bereich der 
Zollpolitik freiwillig eingegangen ist, uneingeschränkt nachkommen, insbesondere indem es a) 
EU-Zollbeamten einen Echtzeitzugang zu Zolldatenbanken für Einfuhren nach Nordirland 
gewährt, b) die festgestellten Mängel bei seiner Regelung für vertrauenswürdige Händler 
beseitigt, c) die erforderlichen Kontrollen von Waren schafft, die aus Großbritannien nach 
Nordirland ausgeführt werden und bei denen die Gefahr besteht, dass sie in den EU-
Binnenmarkt gelangen, und d) die erforderlichen Grenzkontrollstellen einrichten.

Diskussionen über die bestehenden Kanäle, wie sie durch das Austrittsabkommen und das 
Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
geschaffen wurden, sind der einzige Weg, um geeignete Möglichkeiten zu finden, in Bereichen 
mit potenziellen Spannungen bei der Anwendung der Zollregelungen Anpassungen 
vorzunehmen, und einseitige Initiativen des Vereinigten Königreichs haben nur zu Unsicherheit 
geführt. Die von der Kommission vorgeschlagene Möglichkeit, getrennte Kontrollspuren für 
Zollkontrollen für Waren bei denen die Gefahr besteht, dass sie in den Binnenmarkt gelangen, 
und für Waren, bei denen diese Gefahr nicht besteht, zu erörtern, wird begrüßt, doch sollten 
solche Lösungen nur durch echte Verhandlungen zwischen beiden Seiten und nicht durch 
einseitige Initiativen vorangebracht werden.

Verstöße gegen das Austrittsabkommen und insbesondere gegen das Protokoll zu Irland und 
Nordirland können erhebliche negative Auswirkungen auf das Karfreitagsabkommen, die 
Integrität des EU-Binnenmarkts, den Schutz der europäischen Verbraucher und Arbeitnehmer 
und auf Unternehmen haben.

Die Kommission sollte zeitnah und effektiv handeln, um ihre Interessen bei der Umsetzung und 
Durchsetzung des Austrittsabkommens und des Handels- und Kooperationsabkommens zu 
schützen, wobei das Karfreitagsabkommen und die Auswirkungen der zu diesem Zweck 
erlassenen Maßnahmen auf die Rechtssicherheit für nachgelagerte Wirtschaftszweige, 
öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen oder Endverbraucher in der Union zu 
berücksichtigen sind.

***

Ich bin zuversichtlich, dass Ihre Ausschüsse die oben genannten Änderungsanträge des IMCO-
Ausschusses gebührend berücksichtigen und darüber abstimmen werden. Wie vereinbart, 
werden Sie auch dafür sorgen, dass der bereits im Kommissionsvorschlag enthaltene Grundsatz 
der Vermeidung oder Minimierung negativer Auswirkungen auf nachgelagerte 
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Wirtschaftszweige, öffentliche Auftraggeber oder Vergabestellen oder Endverbraucher in der 
Union in Ihrem Abschlussbericht nicht gestrichen wird, und werden, falls der Rat ihn ändern 
will, den IMCO-Ausschuss konsultieren.

Mit freundlichen Grüßen

Anna Cavazzini
Vorsitzende
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An der Schlussabstimmung teilnehmende Mitglieder
Anna Cavazzini Vorsitzende
Andrus Ansip Stellvertretender 

Vorsitzender
Maria Grapini Stellvertretende Vorsitzende
Krzysztof Hetman Stellvertretender 

Vorsitzender
Marc Angel
Pablo Arias Echeverría
Alessandra Basso
Brando Benifei
Adam Bielan
Biljana Borzan
Vlad-Marius Botoş
Marco Campomenosi
Maria da Graça Carvalho
Deirdre Clune
David Cormand
Alexandra Geese
Sandro Gozi
Virginie Joron
Eugen Jurzyca
Arba Kokalari
Marcel Kolaja
Moritz Körner
Andrey Kovatchev
Jean-Lin Lacapelle
Morten Løkkegaard
Adriana Maldonado López
Antonius Manders
Beata Mazurek
Anne-Sophie Pelletier
Miroslav Radačovský
René Repasi
Antonio Maria Rinaldi
Massimiliano Salini
Christel Schaldemose
Tomislav Sokol
Ivan Štefanec
Marc Tarabella
Kim Van Sparrentak
Loránt Vincze
Marion Walsmann
Kosma Złotowski
Carlos Zorrinho
Marco Zullo
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3.10.2022

SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR VERKEHR UND TOURISMUS

Herrn
David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn
Bernd Lange
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Herrn
Antonio Tajani
Vorsitzender
Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme für INTA, AFET und AFCO zur Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Ausübung der 
Rechte der Union bei der Durchführung und Durchsetzung des Abkommens über 
den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits (COM(2022)0089 – C9 
0059/2022 – 2022/0068(COD)

Sehr geehrte Herren Vorsitzende,

im Rahmen des oben genannten Verfahrens hat der Ausschuss für Verkehr und Tourismus 
beschlossen, die Anwendung von Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung zu beantragen, um 
dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, dem Ausschuss für internationalen Handel 
und dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen eine Stellungnahme in Form dieses Briefes zu 
übermitteln.

Der Ausschusses für Verkehr und Tourismus hat die Angelegenheit geprüft und seine 
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Stellungnahme am 3. Oktober 20221 angenommen und fordert die federführenden Ausschüsse 
auf, die nachstehenden Überlegungen zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen

((gezeichnet)) [Karima Delli] [Peter Vitanov]

VORSCHLÄGE

A. in der Erwägung, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine kontinuierliche 
und ungehinderte Konnektivität für den Luft-, Straßen- und Seeverkehr bietet und einen 
fairen Wettbewerb zwischen Verkehrsunternehmen aus der EU und dem Vereinigten 
Königreich sicherstellt; 

B. in der Erwägung, dass mit dem Handels- und Kooperationsabkommen gegenseitiger 
Marktzugang und gemeinsame Regeln und Normen eingeführt wurden, um ein hohes 
Maß an Verkehrssicherheit und an Fahrgastrechten sicherzustellen; 

C. in der Erwägung, dass drei Sonderausschüsse für den Bereich Verkehr – Luftverkehr, 
Flugsicherheit und Straßenverkehr – mit dem Handels- und Kooperationsabkommen 
eingesetzt wurden, um die Durchführung des Abkommens zu überwachen und zu 
überprüfen;

1. betont, dass die EU weiterhin im Auge behalten muss, dass sich das Vereinigte 
Königreich in mehreren Politikbereichen, von denen einige für den Straßen- und 
Luftverkehr von Bedeutung sind, nicht zu einer dynamischen Angleichung seiner 
Vorschriften verpflichtet hat; weist darauf hin, dass dies bedeutet, dass künftige 
Entwicklungen der Gesetzgebung und der Standards in der EU nicht automatisch zu einer 

1 Bei der Schlussabstimmung waren anwesend: Karima Delli (Vorsitzende), Andris Ameriks, Erik Bergkvist, 
Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger Reinhold, Leila Chaibi, Ciarán Cuffe, 
Jakop G. Dalunde, Nicola Danti, Anna Deparnay Grunenberg, Søren Gade, Roman Haider, Ismail Ertug, 
Giuseppe Ferrandino, Carlo Fidanza, Mario Furore, Isabel García Muñoz, Elena Kountoura, Peter 
Lundgren, Ondřej Kovařík, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Marian Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Ljudmila Novak, Philippe 
Olivier, Jan Christoph Oetjen, Jutta Paulus, João Pimenta Lopes, Rovana Plumb, Massimiliano Salini, 
Annalisa Tardino, Vera Tax, Barbara Thaler, Eugen Tomac, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, 
Kathleen Van Brempt, Marianne Vind, Henna Virkkunen, Lucia Vuolo, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler 
und Roberts Zīle.
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Angleichung der entsprechenden Vorschriften und Standards des Vereinigten 
Königreichs führen werden; fordert daher ein strukturiertes Benchmarking und eine 
strukturierte Zusammenarbeit bei der Überarbeitung von Rechtsakten der Union, um 
einen fairen Wettbewerb zwischen den Parteien aufrechtzuerhalten, die globale 
Wettbewerbsfähigkeit gegenseitig zu stärken, den Verwaltungsaufwand auf ein 
Minimum zu beschränken und ein reibungsloses Funktionieren des 
grenzüberschreitenden Verkehrs sicherzustellen;

2. betont die starke gegenseitige Abhängigkeit der Union und des Vereinigten Königreichs, 
insbesondere im Verkehrsbereich; bekräftigt daher den unerschütterlichen Willen der 
Union, die durch das Abkommen mit dem Vereinigten Königreich festgelegten 
gemeinsamen Regeln und Standards aufrechtzuerhalten;

3. unterstreicht die Bedeutung der ordnungsgemäßen Umsetzung des Abkommens; begrüßt 
in diesem Zusammenhang die laufenden Arbeiten der Sonderausschüsse für Luftverkehr, 
Flugsicherheit und Straßenverkehr zur Überwachung und Überprüfung der Umsetzung 
des Abkommens; betont, dass das Parlament durch seine aktive und kontinuierliche 
Beteiligung an der durch das Abkommen eingerichteten Parlamentarischen 
Partnerschaftsversammlung die Umsetzung des Abkommens strengstens kontrollieren 
sollte.

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich darauf einzurichten, die verbindlichen 
Streitbeilegungsmechanismen in vollem Umfang zu nutzen und die in dem Abkommen 
vorgesehenen Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, falls das Vereinigte Königreich das 
Abkommen über Handel und Zusammenarbeit nicht einhält; stellt fest, dass die Union in 
der Lage sein sollte, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein wirksamer 
Rückgriff auf einen verbindlichen Abwicklungsmechanismus aufgrund mangelnder 
Zusammenarbeit durch das Vereinigte Königreich nicht möglich ist; betont jedoch, dass 
solche Maßnahmen erst umgesetzt werden sollten, wenn alle Versuche, einen 
konstruktiven Dialog und ein gemeinsames Verständnis zu finden, erschöpft sind;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang das Ziel des Kommissionsvorschlags, vorsorglich 
Regeln festzulegen, die sicherstellen, dass die Union rechtzeitig und wirksam handeln 
kann, um ihre Interessen bei der Umsetzung sowohl des Austrittsabkommens als auch des 
Handels- und Kooperationsabkommens zu schützen; erkennt an, dass die Kommission 
ermächtigt werden muss, im Falle der Nichteinhaltung des Abkommens 
Abhilfemaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen im Verkehrsbereich 
durchzuführen, die in den Anwendungsbereich des Vorschlags fallen und in Artikel 1 
Absatz 2 Buchstaben d, e und f vorgesehen sind; fordert die federführenden Ausschüsse 
auf, diese Bestimmungen in erster Lesung anzunehmen und den Vorschlag der 
Kommission zu übernehmen; 

6. fordert die Kommission auf, verhältnismäßig, wirksam und flexibel zu handeln, falls die 
Notwendigkeit besteht, diese Rechte auszuüben; fordert die federführenden Ausschüsse 
auf, einen geeigneten Mechanismus für die Berichterstattung über die Umsetzung der 
vorgeschlagenen Verordnung an das Europäische Parlament in Erwägung zu ziehen;
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12.9.2022

SCHREIBEN DES FISCHEREIAUSSCHUSSES

Herrn David McAllister
Vorsitzender
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
BRÜSSEL

Herrn Bernd Lange
Vorsitzender 
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Herrn Antonio Tajani
Vorsitzender 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die Ausübung der Rechte der 
Union bei der Durchführung und Durchsetzung des Abkommens über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und des Abkommens über 
Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits(2022/0068(COD))

Der Fischereiausschuss wurde im Rahmen des genannten Verfahrens ersucht, Ihren 
Ausschüssen eine Stellungnahme vorzulegen. In Anbetracht dieses Vorschlags wurde 
entschieden, diese Stellungnahme in Form eines Schreibens abzugeben (Artikel 56 Absatz 1 
Unterabsatz 2 der Geschäftsordnung). 

Die Unterzeichner, Herr François-Xavier Bellamy (ständiger Berichterstatter des PECH für 
Post-Brexit-Angelegenheiten) und ich, haben diese Stellungnahme verfasst. Sie wurde von 
den Koordinatoren in ihrer Sitzung vom 1.9.2022 durch einstimmigen Beschluss 
angenommen und anschließend im schriftlichen Verfahren ohne Anmerkungen von den 
Mitgliedern des Fischereiausschusses gebilligt.

Im Namen des Fischereiausschusses erhalten Sie anbei seine Stellungnahme zu dem 
Vorschlag für Vorschriften für die Ausübung der Rechte der Union bei der Durchführung und 
Durchsetzung des Austrittsabkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich 
und des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
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Vereinigten Königreich.

Mit freundlichen Grüßen

Pierre Karleskind

François-Xavier Bellamy
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VORSCHLÄGE

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits (im Folgenden „Handels- und 
Kooperationsabkommen“) und insbesondere die diesbezügliche Stellungnahme des 
Fischereiausschusses (P9 TA(2021)0140),

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2021/689 des Rates vom 29. April 2021 über den 
Abschluss – im Namen der Union – des Abkommens über Handel und Zusammenarbeit1,

A. in der Erwägung, dass das Handels- und Kooperationsabkommen eine Reihe von 
Bestimmungen enthält, die dem Schutz der Interessen der Union im Falle einer unzureichenden 
Umsetzung oder Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus diesem Abkommen durch das 
Vereinigte Königreich dienen; in der Erwägung, dass die Union im Bereich der Fischerei 
insbesondere die Möglichkeit hat, Ausgleichs-, Abhilfe-, Schutz- oder 
Wiederausgleichsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Aussetzung einiger ihrer 
Verpflichtungen nach den Artikeln 501, 506 und 773 des Handels- und 
Kooperationsabkommens (im Folgenden „Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Union“) 
zu ergreifen;

B. in der Erwägung, dass der Beschluss (EU) 2021/689 des Rates vom 29. April 2021 in 
Artikel 3 vorübergehend vorsieht, dass solche Maßnahmen zum Schutz der Interessen der 
Union von der Kommission ergriffen werden können, und zwar bis ein spezifischer Rechtsakt 
für die Annahme der Maßnahmen in Kraft tritt;

C. in der Erwägung, dass die Durchführung des Handels- und Kooperationsabkommens im 
Fischereisektor bisher weder reibungslos noch optimal verlaufen ist; in der Erwägung, dass die 
Union auf erhebliche Probleme gestoßen ist, insbesondere in Bezug auf den Zugang zu 
Gewässern und die Erteilung von Fanglizenzen, oder auf zusätzliche Beschränkungen durch 
fischereitechnische Maßnahmen, die das Vereinigte Königreich einseitig und ohne vorherige 
Rücksprache erlassen hat;

D. in der Erwägung, dass nach Artikel 510 des Handels- und Kooperationsabkommens eine 
Überprüfung des Abkommens vorgesehen ist, die vier Jahre nach Ablauf des am 30. Juni 2026 
endenden Anpassungszeitraums erfolgen sollte;

E. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 5. April 2022 
zur Zukunft der Fischerei im Ärmelkanal, in der Nordsee, in der Irischen See und im 
Atlantischen Ozean angesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU (P9 
TA(2022)0103) erneut zahlreiche Bedenken hinsichtlich der Umsetzung des Handels- und 
Kooperationsabkommens geäußert hat; in der Erwägung, dass das Europäische Parlament darin 
auch betont, dass alle rechtlichen Instrumente, auch diejenigen, die den Marktzugang betreffen, 
sowie alle Ausgleichs- und Antwortmaßnahmen und die im Handels- und 
Kooperationsabkommen vorgesehenen Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten genutzt 

1 ABl. L 149 vom 30.4.2021, S. 2.
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werden müssen, damit das Handels- und Kooperationsabkommen vollständig umgesetzt wird;

Der Fischereiausschuss:

1. bekräftigt sein Interesse an einer raschen, gewissenhaften und vollständigen Umsetzung des 
Handels- und Kooperationsabkommens nach Treu und Glauben, insbesondere in Bezug auf die 
Fischerei; fordert, dass die Union alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzt und nicht 
zögert, Maßnahmen zum Schutz ihrer Interessen zu ergreifen, wenn das Abkommen sowohl 
kurzfristig als auch nach dem Anpassungszeitraum nicht vollständig umgesetzt wird;

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission, der den Gesetzgebern den Weg ebnet, den Rahmen 
für die Annahme von Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Union und die Ausübung 
ihrer Rechte zur Umsetzung und Durchsetzung des Austrittsabkommens und des Handels- und 
Kooperationsabkommens oder etwaiger Zusatzabkommen festzulegen; unterstützt zu diesem 
Zweck die Schaffung eines institutionellen Rahmens, der es ermöglicht, im Einklang mit den 
Verträgen rasche, wirksame und angemessene Maßnahmen zu ergreifen;

3. weist darauf hin, dass das Handels- und Kooperationsabkommen insbesondere im Bereich 
der Fischerei die Möglichkeit vorsieht, bestimmte Maßnahmen zum Schutz der Interessen der 
Union zu ergreifen, ohne zuvor ein Streitbeilegungsverfahren in Anspruch zu nehmen; begrüßt, 
dass der Vorschlag der Kommission zur Festlegung des Rahmens für die Annahme von 
Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Union die Fischerei in gleicher Weise wie andere 
sektorale Interessen und nach vergleichbaren institutionellen Verfahren erfasst; ersucht den 
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, den Ausschuss für internationalen Handel und den 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, alle einschlägigen Verweise auf 
Fischereiangelegenheiten im Rahmen der vorgeschlagenen Verordnung ohne Ausnahme 
beizubehalten, insbesondere diejenigen in den Artikeln 501, 506 und 773 des Handels- und 
Kooperationsabkommens, und bei den interinstitutionellen Verhandlungen jeden eventuellen 
Vorschlag für Ausnahmen in Bezug auf die Fischerei abzulehnen;

4. stellt insbesondere fest, dass die Kommission nach Artikel 2 Absatz 4 der vorgeschlagenen 
Verordnung den Rat über ihre Gründe unterrichten muss, wenn sie beschließt, einem Ersuchen 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten, Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Union zu 
ergreifen, nicht nachzukommen; ersucht den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, den 
Ausschuss für internationalen Handel und den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, diese 
Bestimmung zu ändern, damit das Europäische Parlament in dieser Hinsicht dem Rat 
gleichgestellt wird und das Parlament so bald wie möglich über die Vorlage eines Ersuchens 
eines oder mehrerer Mitgliedstaaten sowie über die ergriffenen Folgemaßnahmen unterrichtet 
wird, insbesondere dann, wenn ein solches Ersuchen die unzureichende Umsetzung des 
Handels- und Kooperationsabkommens im Fischereibereich zum Gegenstand hat;

5. verweist auf die symbolträchtige Dimension der Fischerei in den Debatten über den Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Union; unterstreicht die Bedeutung, die das Europäische 
Parlament der Überwachung der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich beimisst, sowie die Notwendigkeit einer ordnungsgemäßen Umsetzung des 
Handels- und Kooperationsabkommens nach Treu und Glauben in diesem Bereich; verweist 
auf die Befugnis des Europäischen Parlaments, die Kommission unmittelbar aufzufordern, 
Maßnahmen zum Schutz der Interessen der Union bei spezifischen Problemen, insbesondere 
im Bereich der Fischerei, zu ergreifen; betont schließlich, dass der Fischereiausschusses es als 
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wichtig erachtet, dass die Kommission und der Rat bereits jetzt mit der Vorbereitung auf das 
Ende des Anpassungszeitraums beginnen, um eine stabile und zufriedenstellende Situation für 
den Fischereisektor nach dem 30. Juni 2026 zu erreichen.
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